Satzung
zur Regelung von Fragen des ortlichen Gemeindeverfassungsrechts
vom 06.05.2008

Bekanntmachung:  09.05.2008 (Dachauer Nachrichten)

Die Stadt Dachau erlasst auf Grund der Art. 20a, 23, 32, 33, 34, 35 und 95 der Gemeindeord-
nung fur den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 06.01.1993
(GVBI. S. 65) folgende Satzung:

§1

Zusammensetzung des Stadtrates

Der Stadtrat besteht aus dem berufsmaiiigen Oberbirgermeister ( 8 4) und 40 ehrenamtlichen
Mitgliedern.

§2
Ausschiisse

(1) Der Stadtrat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung seiner Aufgaben folgende Aus-
schiisse:

a) den Haupt- und Finanzausschuss,

bestehend aus dem Oberblrgermeister als Vorsitzenden und 14 ehrenamtlichen Mit-
gliedern,

b) den Bauausschuss,

bestehend aus dem Oberblrgermeister als Vorsitzenden und 14 ehrenamtlichen Mit-
gliedern,

c) den Familien- und Sozialausschuss

bestehend aus dem Oberbirgermeister als VVorsitzenden und 14 ehrenamtlichen Mit-
gliedern

d) den Kulturausschuss

bestehend aus dem Oberblrgermeister als Vorsitzenden und 14 ehrenamtlichen Mit-
gliedern,

e) den Werkausschuss,



bestehend aus dem Oberblrgermeister als Vorsitzenden und 14 ehrenamtlichen Mit-
gliedern,

f) den Umweltausschuss

bestehend aus dem Oberblrgermeister als Vorsitzenden und 14 ehrenamtlichen Mit-
gliedern,

g) den Rechnungsprufungsausschuss

bestehend aus einem Ausschussmitglied als Vorsitzenden und weiteren
6 Stadtratsmitgliedern.

(2) Fir jedes Ausschussmitglied wird fir den Fall seiner Verhinderung ein namentlich be-
stimmter Stellvertreter und fir dessen Verhinderung ein weiterer namentlich bestimmter
Stellvertreter bestellt. Letzteres gilt nicht fiir den Rechnungsprifungsausschuss.

(3) Die Ausschusse sind vorberatend tatig soweit der Stadtrat selbst zur Entscheidung zustan-
dig ist. Im Ubrigen beschliel3en sie an Stelle des Stadtrates (beschlieBende Ausschisse).

(4) Das Aufgabengebiet der Ausschiisse im Einzelnen ergibt sich aus der Geschaftsordnung
soweit es nicht durch gesetzliche Bestimmungen festgelegt ist.

§3
Tatigkeit der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder;

Entschadigung

(1) Die Tétigkeit der ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erstreckt sich auf die Mitwirkung bei
den Beratungen und Entscheidungen des Stadtrates und seiner Ausschisse. Aufierdem
konnen einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- und Uberwachungsbefugnisse
nach néherer VVorschrift der Geschaftsordnung tbertragen werden.

(2) Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erhalten flr ihre Téatigkeit eine Aufwandsentscha-
digung von monatlich 180,00 Euro.
Bei einer Anderung des Grundgehaltes fir Beamte der Besoldungsgruppe A 12 nimmt
diese Aufwandsentschadigung mit dem gleichen vom Hundertsatz an diesen Anderungen
teil.
Stadtrate, die ein Referat bekleiden, erhalten zusétzlich pro Monat 80,00 Euro. Diese Re-
ferentenzulage wird nur einmal gewahrt, auch wenn ein Stadtratsmitglied mehrere Refera-
te bekleidet. Stadtréte, die als Fraktionsvorsitzende tatig sind, erhalten auBerdem monat-
lich 75,00 Euro. Die Aufwandsentschadigung wird jahrlich ausbezahlt. Ferner werden fiir
die Teilnahme an Ausschuss-Sitzungen 80,00 Euro pro Mitglied und Sitzung gewéhrt.
Selbstandig Tétige erhalten auf Antrag neben der Sitzungsentschadigung fir die durch die
Teilnahme an Ausschusssitzungen entstehenden Zeitversaumnisse eine pauschale Ver-
dienstausfallentschadigung. Die Verdienstausfallpauschale betragt fir jede Stunde Sit-
zungsdauer 30,00 Euro. Zur Sitzung zahlt der Zeitraum eine Stunde vor Beginn der Sit-
zung bis maximal 17 Uhr. Angebrochene Stunden werden als volle Stunden berechnet.



Die Entschadigung wird flr hochstens 10 Stunden je Tag gewahrt. Die Eigenschaft als
Selbstandiger ist bei erstmaliger Antragsstellung in geeigneter Form nachzuweisen, min-
destens einmal je Wahlperiode.

Referenten, die gemal Ladung an einer Ausschuss-Sitzung teilnehmen, erhalten die glei-
che Entschadigung wie die Ausschussmitglieder. Auf die Referentenzulage, die Frakti-
onsvorsitzendenzulage, die Sitzungsgelder und die Verdienstausfallentschadigung findet
Satz 2 keine Anwendung.

(3) Die ehrenamtlichen Stadtratsmitglieder erhalten flir auswartige Tatigkeit Reisekosten und
Tagegelder nach den Séatzen der Stufe B des Bayerischen Reisekostengesetzes.

(4) Stadtratsmitglieder, die Arbeiter oder Angestellte sind, haben auBerdem Anspruch auf
Ersatz des entstandenen Verdienstausfalles.

(5) Stadtratsmitglieder, die in Ausubung ihres Ehrenamtes einen Sachschaden erleiden, erhal-
ten eine Entschédigung nach Maligabe der jeweils geltenden Richtlinien tber den Scha-
densersatz bei Staatsbediensteten.

§4

Oberbirgermeister

Der Oberburgermeister ist Vorsitzender des Stadtrates und der Leiter der Stadtverwaltung
(Art. 36, 37 GO). Er ist Beamter auf Zeit.

§5
Stellvertretung des Oberblrgermeisters
(1) Der Oberburgermeister wird im Falle seiner Verhinderung durch den zweiten Burger-
meister vertreten bei dessen Verhinderung durch den dritten Blrgermeister (Art. 39 Abs.

1 Satz 1 GO).

(2) Der zweite und dritte Burgermeister sind Ehrenbeamte.

§6
Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(2) Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung ber die Regelung von Fragen des ortlichen Ge-
meindeverfassungsrechts vom 25.10.2002 auBer Kraft.



	Satzung
	Ausschüsse
	Entschädigung


